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§7

(1) Das Staatliche Vertragsgericht kann den Leitern 
von Betrieben, Einrichtungen, WB und gleichgestell
ten Organen sowie bilanzierenden Organen (außer zen
tralen Staatsorganen) Auflagen erteilen, wenn es bei 
der Vorbereitung und Erfüllung von Wirtschaftsver
trägen Mängel oder Verstöße gegen Rechtsvorschriften 
feststellt. Die Auflagen sind schriftlich unter Beachtung 
der nachfolgenden verfahi ensreqhtlichen Grundsätze 
zu erteilen.

(2) In den Auflagen können von den Leitern Maß
nahmen zur Beseitigung der Mängel oder Verstöße, ins
besondere die Herbeiführung oder die Überprüfung 
von Entscheidungen bei der Vorbereitung und Erfül
lung von Wirtschaftsverträgen, gefordert sowie Maß
nahmen zur Auswertung der Feststellungen des Staat
lichen Vertragsgerichts verlangt werden. Die Auflagen 
sind von den Leitern innerhalb der festgelegten Frist 
zu erfüllen.

§8

(1) Das Staatliche Vertragsgericht hat bei der Ertei
lung von .Auflagen zur Herbeiführung von Entschei
dungen die Rechtsvorschriften anzugeben, aus denen 
sich die Verpflichtung zur geforderten Entscheidung 
ergibt. Bei Auflagen zur Überprüfung von Entschei
dungen hat es darzulegen, worin die Gesetzwidrigkeit 
der zu überprüfenden Entscheidung besteht.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht hat den Leiter des 
übergeordneten Organs zu informieren, wenn der Auf
lage nicht oder nicht ausreichend nachgekommen 
wurde, und kann von diesem verlangen, die notwendi
gen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gesetzlich
keit zu veranlassen.

§ 8 a

Der Vorsitzende des Staatlichen Vertragsgerichts kann 
von Ministern und Leitern anderer zentraler Staatsor
gane die Herbeiführung von Entscheidungen bei der 
Vorbereitung und Erfüllung von Wirtschaftsverträ
gen für volkswirtschaftlich bedeutsame Aufgaben ver
langen, wenn die Betriebe und wirtschaftsleitenden Or
gane alle Möglichkeiten zu einer Klärung ausgeschöpft 
haben und wenn die Entscheidung im Verantwortungs
bereich der zentralen Staatsorgane liegt. II.

II.
Stellung und Struktur

§8

(1) Das Staatliche Vertragsgericht ist ein dem Mini
sterrat unterstelltes zentrales staatliches Organ.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht ist juristische Per
son und Haushaltsorganieation. Es hat seinen Sitz in 
Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 
Republik.

§ 10

(1) Das Staatliche Vertragsgericht gliedert sich in das 
Zentrale Vertragsgericht und das Staatliche Vertragsge
richt in den Bezirken (Bezirksvertragsgericht).

(2) Das Staatliche Vertragsgericht wird nach dem 
Prinzip der Einzelleitung und persönlichen Verantwor
tung vom Vorsitzenden des Staatlichen Vertragsgerichts 
geleitet. Er hat Stellvertreter.

I' , (3) Der Vorsitzende des Staatlichen Vertragsgerichts 
vertritt das Staatliche Vertragsgericht im Rechtsver
kehr.

§11

(1) Der Vorsitzende des Ministerrates übt die Dienst
aufsicht über das Staatliche Vertragsgericht aus.

(2) Der Vorsitzende des Staatlichen Vertragsgerichts 
ist dem Ministerrat für die Tätigkeit des Zentralen Ver
tragsgerichts und der Bezirksvertragsgerichte verant
wortlich und rechenschaftspflichtig.

(3) Die Direktoren der Bezirksvertragsgerichte sind 
dem Vorsitzenden des Staatlichen Vertragsgerichts für 
die Tätigkeit der Bezirks Vertragsgerichte verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig.

(4) Der Vorsitzende des Staatlichen Vertragsgerichts 
und seine Stellvertreter werden vom Ministerrat er
nannt und abberufen.

(5) Die Vertragsrichter des Staatlichen Vertragsge
richts werden durch den Vorsitzenden des Staatlichen 
Vertragsgerichts berufen und abberufen. Der Vorsit
zende des Staatlichen Vertragsgerichts legt ihre Dienst
bezeichnung fest.

§12

(1) Die Struktur des Staatlichen Vertragsgerichts wird 
durch den Ministerrat festgelegt.

(2) Die Tätigkeit des Zentralen Vertragsgerichts und 
der Bezirksvertragsgerichte wird auf der Grundlage 
dieser Verordnung und anderer Rechtsvorschriften im 
einzelnen durch Arbeitspläne geregelt, die nach poli
tisch-ökonomischen Schwerpunkten aufzustellen sind.

(3) Der Vorsitzende des Staatlichen Vertragsgerichts 
berät Grundsatzfragen mit einem Kollegium, dem Mit
arbeiter des Staatlichen Vertragsgerichts, von Betrieben 
und Einrichtungen und Vertreter von Staats- und Wirt
schaftsorganen angehören.

§13

(1) Das Zentrale Vertragsgericht und die Bezirksver- 
tragsgerichte werden mit der erforderlichen Anzahl 
Vertragsrichter besetzt.

(2) Die Entscheidungsbefugnis wird durch Berufung 
oder Auftrag übertragen.

III.

Zuständigkeit des Staatlichen Vertragsgerichts

§14

(1) Das Staatliche Vertragsgericht ist, soweit nicht in 
Rechtsvorschriften etwas anderes festgelegt ist, zustän
dig für die Entscheidung von Streitfällen bei der Ge
staltung und Erfüllung von Wirtschaftsverträgen.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht ist weiterhin im- 
Rahmen bestehender Rechtsvorschriften zuständig für 
die Entscheidung über vermögensrechtliche Ansprüche

1. aus den zwischen den Räten der Städte und Ge
meinden und den Betrieben abgeschlossenen Ver
trägen


